
Erklärung dEr bEidEn bEihilfEbErEchtigtEn zum ErhöhtEn 
bEmEssungssatz nach § 80 abs. 5 niedersächsisches beamtengesetz 
(nbg) i.V.m. § 43 abs. 1 niedersächsische beihilfeVerordnung (nbhVo)

Körperschaft des 
öffentlichen rechts

der erhöhte bemessungssatz von 70 v.h. kann wegen mindestens zwei berücksichtigungsfähigen Kindern im familienzuschlag/
ortszuschlag bei mehreren beihilfeberechtigten nur einem berechtigten gewährt werden.

Die nachfolgende Vereinbarung kann nur in Ausnahmefällen neu getroffen werden!

1. beihilfeberechtigte Person, die den erhöhten bemessungssatz beansprucht

Name, Vorname aktenzeichen

ich beantrage den erhöhten bemessungssatz nach § 80 abs. 5 nbhVo i.h.v. 70 v.h. für meine beihilfefähigen aufwendungen, da ich 
mindestens zwei im familienzuschlag/ortszuschlag berücksichtigungsfähige Kinder habe.
Ort, Datum unterschrift

2. Einverständniserklärung der ebenfalls beihilfeberechtigten Person

Name, Vorname aktenzeichen

ich als andere ebenfalls beihilfeberechtigte Person bin mit der obigen erklärung einverstanden.

Ort, Datum unterschrift

 die niedersächsische Versorgungskasse ist auch meine beihilfefestsetzungsstelle.

 meine zuständige beihilfestelle ist:

Straße, Hausnummer, PLZ und Ort

als beihilfefestsetzungsstelle teilen wir mit, dass bei der festsetzung von beihilfen für die unter nr.                  genannte Person 
der bemessungssatz von         v.h. zugrunde gelegt wird.

die geschäftsführerin 
im auftrage

hannover, den stempel und unterschrift

niedersächsische Versorgungskasse
abteilung beihilfen
Postfach 81 04 04
30504 hannover

Zutreffendes bitte ausfüllen oder ankreuzen 

Zuständige andere Beihilfefestsetzungsstelle


